
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitragsordnung für die inhaltlich unabhängige 
Fachinstitution Infrastruktur Gesundheitssystem (InGes) 
des logistic-natives e.V. 
 

 

§ 1 Grundlage 

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der assoziierten 
Mitglieder der inhaltlich unabhängigen Fachinstitution InGes des logistic-natives 
e.V. Sie kann auf Antrag des Präsidiums von InGes mit Rücksprache des 
Vorstands der logistic-natives e.V. mit einfacher Mehrheit der assoziierten 
InGes-Mitglieder des logistic-natives e.V.  geändert werden. 

Die Grundlage für diese Beitragsordnung ist die aktuelle Beitragsordnung des 
logistic-natives e.V.; die Beitragsordnung von InGes ist ergänzend zu 
betrachten. 

 

§ 2 Solidaritätsprinzip 

Die Mitgliederbeiträge sind eine wesentliche Grundlage für die finanzielle 
Ausstattung von InGes und dem logistic-natives e.V.; InGes und der logistic-
natives e.V. sind darauf angewiesen, dass alle assoziierten Mitglieder ihre 
Beiträge pünktlich und in vollem Umfang bezahlen. Nur so können die 
Institutionen ihre Aufgaben gegenüber den Mitgliedern erfüllen. 

Die Höhe der Beitragspflicht richtet sich nach dem Mitgliederstatus. 

 

§ 3 Beitragshöhe & Gebühren 

Jedes assoziierte Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  

1. Kleinstunternehmen zahlen jährlich 300,00 EUR. (Definition: 
Einzelunternehmer*in, keine Mitarbeiter) 

2. Kleinunternehmen zahlen jährlich 500,00 EUR. (Definition: 1 bis 3 
Niederlassungen, bis zu 4 MItarbeiter) 

3. Verbände zahlen jährlich 1.500,00 EUR. 
4. Konzerne zahlen jährlich 3.000,00 EUR. (Definition: rechtlich 

selbständige Unternehmen zu wirtschaftlichen Zwecken unter 
einheitlicher Leitung zusammengefasst) 



 

 

§ 4 Zahlungsform 

Die Mitgliedsbeiträge werden von dem logistic-natives e.V. erhoben. 

 

§ 5 Datenverarbeitung 

Die Beitragserhebung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung. Die dafür 
erforderlichen Daten der Mitglieder (Name und Kontoverbindung) werden 
gemäß den Vorgaben der DSGVO gespeichert. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung für InGes tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft. 

 
 
Kontakt: 
 
Heidemarie Hille 
Präsidentin  
 
Infrastruktur Gesundheitssystem (InGes) 
c/o logistic-natives e.V. 
Friedrichstrasse 95 
10117 Berllin 
Germany 
 
Mail:  hille@inges.org 
Tel.: +49 1782748108 
 


